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as Wortnet, entscheidendist aber, da der Zustandgefährli ist
gefährlich klingt, istunerheblich. Kın wahres Wort ist nichtgefährlich;
annn uns VOoIll der Gefahr befreien.“

Mater et Magistra
OSWALD VO ELL S}

Die Sozialenzyklika Papst Johannes’ XX Mater et Magistra hat der
Welt, insbesondere auch ı der nichtkatholischen Welt, EeLINC zustimmende,
ZU eil geradezu begeisterte Aufnahme gefunden WIC keine päpstliche
Verlautbarung sozlalen Fragen zuvor\%. Fragen WIL UunNsS, W16 diese alles ı
allem überraschend günstige Aufnahme der Enzyklika erklären ist,
sınd ohl Gründe sehr verschiedener Art Spiel Die Enzyklika teilt viele
Liebenswürdigkeiten aus un: befürwortet die ünsche un Forderungen
nichtWEN1ISET Gruppen; zein Wunder, daiß diese Gruppen nıicht verfehlen,
die Enzyklika mıiıt Lobsprüchen erheben, S1C  h ann kräftiger
auf ihre Autorität berufen können. Dagegen ist selbstverständlich nıchts
einzuwenden, wWenn auch unbedingt geboten st, schart zuzusehen, ob die
Empfehlungen der Enzykliıka nicht ber Gebühr strapazıert werden un 11a

nicht N! der Enzyklika herausliest, Wa  N gar nicht darın steht, sondern w as

Ialn selbst wahrscheinlich durchaus gutgläubig, ist doch oft ‚„der
Wunsch der Vater des Gedankens“ SIC hineingelesen hat Anders

beurteilen S1N.  d Versuche, die Enzyklika durch Lobsprüche umzudeuten,
unı sich 1€e Kichtigkeit der CISCHCH Meinung durch die päpstliche uto-
r1ıtat bestätigen lassen Solche Versuche sind sowohl auf liberaler als auch
aul sozialistischer Seite gelegentlich beobachten. Dahin gehört auch,
wenn der Enzyklika nachgerühmt wird, durch S1C habe die katholische Kirche
sich endlich VOoO  — „romantischen‘““ Vorstellungen losgesagt, denen ıhre Auf-
Tassung VO Gesellschaft un Wirtschafft ı och befangen SEWESCH SCL,

Der entscheidende Grund, diese Enzyklika breitesten Kreisen EeELNC

gute Aufnahme gefunden hat, ıst jedoch 11 SaNZ anderer; ist uUuNnNzwWwel-

elhaft ihre Verständlichkeit. Sowohl Inhalt WI1Ee Diktion früherer päapst-
licher Verlautbarungen stellten selbst den mıt katholischer Lehre VeLr-

rauten Lieser nicht gerınge Anforderungen: inhaltlıch bewegten S1C sich
Au sehr grolden eil auft e1iNeI hohen Abstraktionsgrad; die Diktion seizte
volle Vertrautheit mıiıt der Begriffssprache der scholastischen Philosophie
un Theologie VOTAaUS obwohl dıe große Offentlichkeit der Welt gerich-
tiet S1C oder War ıhr Gehalt doch DUr Kreis VorZUgSWC15C
der autf dem Gebiet der Sozilalwissenschaften arbeitenden katholischen heo-

In der deutschen Presse machen NUuUr die Monatsblätter jur freiheitliche Wırtschajts-
Dolıtik durch außergewöhnlıch unhöilichem Ton gehaltenen Leitartikel des Her-
ausgebers 106 unrühmlıche Ausnahme.
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logen voll nglich eb de ht-Th ologen, ch
Katholiken odergar Nicht Christen vielesverschlossen, der MNan ordnete
6S in alsche Kategorien C1MIN, was annn unvermeidlich ärgerlichen Mi{f3-
verständnissen führte. 1e€eue Enzyklika Mater et Magistra steigt VO  en die-
SCXL öhe der Abstraktion un Theorie entschlossen herab, sich unmittel-
bar konkret-praktischen Fragen ZUuzuwenden. Wenn WILr uNs Rechenschaft
davon geben, WIEC schwer sıch üuLnNnsere katholischen Sozialpraktiker (ein-
schliefilich der akademisch und theologisch gebildeten untier ihnen)
miıt Enzyklika WI1e6 Quadragesimo annn un mıt großen Anzahl
gerade der wichtigsten Ansprachen 1US aten, ann ann ma  a} sich
leicht vorstellen, wWIe unvergleichlich größeren Kreis Vo  — Menschen
iınnerhalb und außerhalb der Kirche Dokument VOoO  — der Art WI1IC Mater et
Magıstra anspricht und WIe erleichtert diese Menschen gerade auch
den Ländern, denen die Sozialarbeit überhaupt und CIHNC katholisch-
sozljale Bewegung erst den Anfängen stecken aufatmen un sich CN:
AJ das verstehen wir.‘® uch der nichtkatholische Publizist, insbesondere
Wirtschaftsjournalist ann dieses Dokument ihelos lesen: findet der
Papst redet die gleiche Sprache w1e CT, und dieseWahrnehmung allein sehon
berührt ıhn wohltuend, selbst wWenn diesem oder ı Punkt anderer
Meinung SC1IH sollte. So WIT:  d INa  — der Knzyklika Mater et Magistra die Pro-

stellen dürfen, dafß S16 unvergleichlich mehr gelesen nd sehr 1€e  I}
weiıtere Kreise dringen wWwird als ihre Vorgängerinnen, als namentlich ()ua-
dragesimo annOo, einfach deswegen, weil S16 schlicht un recht &e  er-
ständlich ist. Sie UUl an die Menschen herankommen un wırd S1C heran-
kommen.

Rerum TLOVATUuMmM rag die Überschrift „de econdiejione opıkficum“ (Arbei-
terfrage), Quadragesimo aAannO ‚„de ordine socjalı"® (gesellschaftliche Ord-
nung), Mater et Magistra „de recentioribus soc1alhıum processibus‘®
(die jJüngsten Kntwicklungen gesellschaftlichen Leben) Die Arbeiter-
Irage, mıl der Le0 Xl sıch befafßste, WAar e1Ne Frage der industrialisierten
Länder und damit der Hauptsache beschränkt auf KEngland, Teile des
europäischen Kontinents und die Vereinigten Staaten Von Amerika; diese
Länder lagen ı Bliekfeld des Papstes; S1C die damalige „ Welt“”
Als ]JUS XL OQuadragesimo annn schrieb, war die „Soziale Frage”” ber die
Arbeiterfrage ZUr Frage ach der gesellschaftlichen Ordnung überhaupt
ausgewachsen. ber den Vorstellungen der Menschen wWwar doch och die
Arbeiterfrage, den fortgeschrittensten Ländern allerdings nıcht mehr die
materielle Not der Arbeiterschaft, ohl aber ihr gesellschaftlicher Standort
un ihre Kıngliederung das Ganze der Gesellschaft die Kernfrage. Im
Brennpunkt der Aufimerksamkeit stand die VO L iberalkapıtalismus Cc-
schaffene ‚WE1-Klassen-Gesellschaft der Arbeitsmarktparteien, die „kapı-
talıstische Klassengesellschaft‘‘, deren Analyse arl Marx miıt dem Scharf-
blicek des Hasses geliefert hatte Indem Ina  am} sich mıiıt ihr auseinandersetzte,
blieh der Blick gebannt auf den se1it 1391 allerdings erweıterten Kreis der
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industrialisierten Länder, blieb aberauch die Wirtschaft, speziell die kapi-
talıstische Wirtschaftsweise,: -Brennpunkt:erAufmerksamkeit stehen.
uch die Enzyklika Quadragesimo annO, zumal da S1C Rerum NOVArum

anknüpfte un deren Gedankengänge weiterzuführen unternahm, vermochte
sich VO dieser Befangenheit nicht frei machen. Stelle g1ibt
1USs selbst das deutlich erkennen, indem feststellt,; dafß ZWaTr der
weitaus. größte eil der Menschheit außerkapitalistischen. Wirtschafts-
raumnJebt, dessen „„‚wirtschaftliche und.sozlale Verhältnisse®® jedoch 1ı Gu:
ten nd ı B  oOSsen  e stark VOIN der industriekapitalistischen Entwicklung be=-
einflußt werden, dafß die päpstlichen Bemühungen 3000 die besonderen Be-“
Jange der hochkapitalistischen Länder oder. der Industriegesellschaft“ auch
tür S1C VO  - Bedeutung sind und den „Belangen der Gesamtmenschheit die=-
nen  co (Ouadragesimo annn 102—104). Die 1931 och aum überwindbare
Begrenzung des Bhliektfelds aut die hochkapitalistischen Länder un die Pro-
bleme der kapıtalistischen Klassengesellschaft ist wohl uch die entschei-
dende Ursache dafür, daß die eigentliche gesellschaftspolitische Zielsetzung
VON Quadragesimo AannO0 nicht klar herausgekommen 1st un insbesondere
cdie VO  u ıhr den allgemeinsten Umrissen angedeutete sogenann(te ‚„Berufs-
ständische Ordnung” fast allgemein als C1INe korporatiıve Organisation der
Wirtschaft hat milverstanden werden können.

Was 1931 nıcht oder jedenfalls Aur unvollkommen gelungen WAarL, sich VO

Industriekapitalismus un:! der ihm eigentümlıchen ‚‚ArbeiterTIrage‘” 15ö-
SC  —_ un! damıit zugleich aus der räumlichen Begrenzung der industriekapi-
talıstischen VWeit auszubrechen un: echter Katholizität die Welt
un Menschheit die Betrachtung einzubeziehen, azu nımmt Mater el

Magıstra NECUECHN,ZUguten eilerIolgreichen Anlauf. Niemand WIT':  d
verkennen, da die VOoO Papst mıt der Arbeit der Enzyklika betrauten
Hachleute den ıtalienisechen Verhältnissen nächsten stehen, da{fß S1C, ob-
Z WAaLr der bäuerlichen VWelt tief verbunden, doch die Luft der industriekapl-
talistischen Umwelt atmen, da{fßs S1C insbesondere auch die Frage der KEınt-
wicklungshilfe nicht Von den sogenannten Entwicklungsländern her, S()I1-

dern VO  — der Seite der wirtschaftlich fortgeschrıttenen industrialisierten
Länder sehen un angehen. Be1l der Wiedergabe des Inhalts VO  - RKerum
NOVAarum entschlüpft der Enzyklika die beiläufige Bemerkung, ‚, Iur die
große Mehrheit der Menschen“® SCcC1I die Arbeit Zusammenhang eindeu-
tıg verstanden als Lohnarbeit „dıe EHMZISEC Quelle ihres Lebensunterhalts‘®
(18), w as offenbar 1Ur für den industriekapiıtalistischen Raum zutri1ft, wäh-
rend nicht NUur 1931, sondern auch och 1961 „der Zahl un: Bedeutung
überwiegende eil der Menschheit auftf andere Weise wirtschaftet, SahZ be-
sonders der bäuerliche Berufsstand, welchem der grölßere eildes Men-
schengeschlechts ehrbar und rechtschaffen SC1I1C Nahrung findet‘®® Quadra-
gesımo AaANnnO 102)

Seit dem ersten un och mehr seıt dem zweıten Weltkrieg haben sich
die Schwergewichte der VWelt gewaltig verschoben. Johannes ist sich
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Materet Magistra. '
dessen bewußt un begründet damit(11e Notwendigkeit, ein und-
schreiben erlassen und„d.16 Lehre der Kirche i Hinblick auf die
und ernsten Anliegen:der Gegenwart ach verschiedenen Seiten entfal-
ten  co (50) So ıst enn Mater et Magistra das Bliekfeld ı Vergleich
Eerum NOVarum (1891) un och Quadragesimo AaAnnO (1931) gewaltig Au S

gewelte die cht ist ‚„‚global”® geworden Der eıl 11 VO  — Mater et
Magiıstra (Klarstellungen und Weiterführungen ZUT Lehre VO Rerum
ru ‚ 51—121 unterstellt jedoch ach W16 VOT die Verhältnisse der —

enannten industrialisierten Gesellschaft die behandelten Finzelfragen sınd
entweder diesem Raum oder werden doch unter dem fürdiesen Raum
bedeutsamen Blickwinkel ANSCSHANSCH., Das gilt auch VO  am} "Teil 11L 1,
der sich mıiıt der Landwirtschaft befaflit: reilen oder doch ausgesproche-
N  — Agrarländern ıst die Landwirtschaft ZWAar meist sehr rückständig
Vergleich landwirtschaftlich höher entwickelten Ländern, aber eın be-
nachteiigter oder gegenüber anderen Wirtschaftszweigen zurückgebliebener
Bereich sondern zunächst der CINZIS vorhandene oder jedenfalls be-
deutsame. uch dieser Abschnitt VOIN Mater el Magistra SEeTIZz stillschweigend
die Verhältnisse der Ssogenann(ten Industriegesellschaft VOrqaus, sowohnl bei
SCIHNEr Kritik als auch bei den Kimpfehlungen, - die erteilt (was keines-
WCSS ausschlielt, dafß einzelne davon auch TrTeINeN un selbst 1-
tıven Agrarländern sehr angebracht SCLIN können).

Mater el Magistra hat gewaltigen Durchbruch vollbracht, S1C  h  1
großem Ausmaß des Ballastes europäischer oder C-amerikanischer Vor-
stellungen und der Bindung S1C entledigt und ist der VWeltweite C111

gutes Stück näher gekommen voll erreicht ıst S16 jedoch och nıcht, untier
den heutigen Umständen vielleicht auch (076 Sar nicht voll erreichbar, VO  —

a

den Schwierigkeiten, die siıch der Kınbeziehung der Länder des kommu-
nistisch bolschewistischen Blocks die Betrachtung entgegenstellen, SanZz

schweigen. Auf dıe SAaNZCN Fragen, die mıiıt den Beziehungen der
genannten freien Welt dieser anderen, durch den bzw Bambus-
Vorhang VO uns geirennten VWelt tiun haben, geht Mater et Magıistra
überhaupt nıcht CIN; dieser Fragenkreis ıst bestimmt nıcht VELrSCSSCH, S00 I1-

ern bewufßt ausgeklammert.
Inhalt und Gliederung der Enzyklika dürfen be1 Lesern dieser Zeitschrift

als bekannt vorausgesetzt werden. Auf keinen Fall ann 6111 kurzer Zeit-
schriftenaufsatz das Lesen der Knzyklika ersetzen?. Hier soll darum autf
CINISC Fragen CINSCSAN  © werden, 16€e 1 bezug auf die Knzyklika häufiger
gestellt werden un besonders ı deutschen Sprachgebiet interessieren: w as

Sagı die Knzyklika ZUT Gewerkschaftsirage, w äas sagt S1C Zum Miıtbestim-
mungsrecht WI1IC stellt S1C sich ZULC ‚„Berufsständischen Ordnung“® ?

7 Die erste, VOIN der Vatıkanıschen Druckereı herausgebrachte, VOoNn der KNA photo-mMechanisch wledergegebene, uch — 72 WEI1 katholischen Verlagen r_mchg(;c%rp(‘:kte deutsche
Übersetzung War 28 ihrer Unvollkommenheıt ausdrücklich als ‚„„‚nicht-amtlich‘‘ he-
zZeichnet worden. Eıne NCUC, autf Anregung der deutschen Bıschöfe gefertigte Übersetzung
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DiıeE GEgWERKSCH TSFRAGE

Unverkennbar begegnet die Enzyklika den Gewerkschaften mıiıt aulßer-
ordentlichem Wohlwollen. Nicht NUr, dafß die Berechtigung der Arbeit-
nehmer, sich gewerkschaftlich 7U OFrSAaNıSLEFcN, als are Selbstverständlich-
keit anerkannt WIr  d das ıst, seiıtdem Le0 IH die Verweigerung des Koalıi-
tionsrechts als naturrechtswidrig gebrandmarkt hat nichts Neues mehr.
Auffällig dagegen erscheint da{fs Zatltf 11 Gewerkschaftsverbot un 61n

Zustand, bei dem die Gewerkschaften „Anerkennung DUr für den Bereich
des Privatrechts genießen““ Ee1Ne Atemzug genannt un damıt, WC

auch gewils nicht auf EC1IN® Stuftfe gestellt, doch zweitellos beide m13-
billigt werden oder mindestens auch die letztere als unbefriedigend
gesehen wird Die Knzyklika geht also offenbar davon AdUS, da den Gewerk-
schaften, auch wenn SIC freie privatrechtliche Vereinigungen bleiben, Offent-
liche der mindestens Ööffentliche Funktionen zukommen. In der 'Tat
sınd S1C allen fortgeschrittenen freien Ländern ein nicht wegzudenkendes
Urdnungselement geworden, genießen weıt ber die allgemeine Ver-
©1 oder Vereinigungsfreiheit hinausgehenden verfassungsrechtlichen
Schutz sind aut Grund Vielzahl VO  — Gesetzen ZUTC Miıtwirkung berufen

den Selbstverwaltungskörperschaften der Sozlalversicherung, der Ar-
beitsgerichtsbarkeit un vielen anderen Stellen. Davon nımm Mater et
Magistra Zatt mıt Befriedigung Kenntnis und rühmt, die heutigen
Gewerkschaften hetzten nıcht mehrZUKlassenkampf, sondern etizten sich
die sozialePartnerschaft ZU Ziel CIM Lob, das S1C.  h gewilßs viele Gewerk-
schaften bereits ehrlich verdient haben, während anderen doch ohl mehr
auf Vorschuß gespendet ıst 1)a die Gesamtarbeitsverträge (Tarıfverträge)
erwähnt werden, erhellt da{fß die Funktion, die Gewerkschaften un Arbeit-
geberverbände Bereich des kollektiven Arbeitsrechts ausüben WITr pfle-
SCH uUurz VO  n} Tarıthoheit sprechen begrüßst un gutgeheißen WIT.  d

ber nicht DUr das der gleichen Ziffer, die VO  —_ den „Arbeiterorgani-
satlıonen (gemeint SIN  d eindeutig die Gewerkschaften) handelt indet sich
die Forderung ach dem, w as WIT als überbetriebliche Mitbestimmung
bezeichnen pflegen. So annn eın Zweiftel SCHH, dafß die Knzyklika die (
werkschaften alg die berufenen JTräger dieser überbetrieblichen Mitbestim-
DU ansıeht. Und wWwWwenn SIC Ziff 99 be1 den nationalen und übernatıo0-
nalen Institutionen auch 16 beiter ‚oder diejenigen, die bestellt sınd, die
Rechte, Ansprüche un Interessen der Arbeiter wahrzunehmen‘‘ vertreten
1ssen 8l ist diesem Zusammenhang ein Zweiftel daran möglich
da{fß wenn auch vielleicht nıicht unbedingt die Gewerkschaften allein,
doch jedenfalls auch die Gewerkschaften un ohl S1C erster Stelle ZU

denen gehören, die dieser Vertretung ‚„bestellt®® SIN  d. In den Augen der
Enzyklika sSiInd die Gewerkschaften hochbedeutsame Ordnungselemente des

findet sich Herder-Korrespondenz X (September 1961) un: Herder-Bücherei
110
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Arbei /irt fts ebens, als S Ich ber Bereich
Privatrechtsordnung hinaus und ı den Bereich der öffentlichen Ordnung
hineingewachsen sind. Ja, das Interesse VOoO  an Mater et Magistra konzentriert
sich 11 solchem Grade auf die Gewerkschaften, daß VOoO  on Arbeiterorgani-
satıonen anderer als gewerkschaftlicher Art, insbesondere den katholi-
schen Arbeitervereinen, denen anzugehören Pius X ZULC Vorbedingung der
Mitgliedschaft katholischer Arbeiter ı interkonfessionell-christlichen (Ge-
werkschaften gemacht hatte, Sarl nicht CISCHS dieede ist. Nachdem uULSCrIre

KAB ochunter dem Datum des Maı dieses Jahres eCc1inN Belobigungsschrei-
ben des Vaters erhalten hat, darf INa  a die Nichterwähnung i Mater el
Magistrabestimmt nıcht dahin auslegen, dafß die Haltung des HI1 Stuhles
en katholischen Arbeiterstandesvereinen oder den katholischen Stan-
desvereinen überhaupt C1IN® andere gewordenWAarLc, als S16 unter den Ponti-
fikaten 1US A 1US XL und SAaNz besonders 1US XI SCWESCH ist. Dies

mehr, wenn WIL unNns daran INDNECNHN, da{fß sich die eue Enzyklika
die VWelt richtet, während die Standesvereine, WI1IC WIrLr siC kennen und
verstehen, ıhrSchwergewicht i deutschen Raum nd .ı den Niederlanden
hatten un:! haben3.

Nachdem bei uNs der Bundesrepublik der Versuchder Einheitsgewerk-
schaft gemacht worden ist CINISC Jahre später aber auch wieder Christliche
Gewerkschaften 1158 Leben gerufen worden sınd, richtet sich Augen-
merk Dallz besonders darauf, WIC S1C  h Mater et Magistra ZUF Frage christ-
licher oder allgemeinerGewerkschaften stellt. Vielleicht ıst 1eTr S ter-
minologische Vorbemerkung Platz Im deutschen Sprachraum un: S  E
ziell bezug auf die Gewerkschaften bedeutet „christlich" viel WI®e inter-
konfessionell christlich 1er qa1sO z Gewerkschaft deren Mitglieder sich
aus beiden christlichen Bekenntnissen rekrutieren un die sich bei ihrer
Wirksamkeit VO  - den sittlich-religiösen Grundsätzen leiten lassen will, die
beiden christlichen Bekenntnissen CMCINSAaMM sind. In den romanischen Län-
dern; deren Bevölkerung sich fast SAaNZ ZU katholischen Glauben bekennt,
wird dagegen „Christlich®®SYNONYIMM mıiıt „„katholisch” gebraucht e Be-
zeichnung .„‚Christliche Gewerkschaften“‘ findet sich der Knzyklika ber-
haupt nicht, vielmehr spricht S1IC w1e schon 1US XIL. VOoO  a „Berufs-
organısatiıonen un Gewerkschaften, die Vvon christlichem Gedankengut be-
seelt“® sind (100 1e Wahl dieser Ausdrucksweise4 hat ihren Grund ohl

erster Stelle darıin, da{fß afrıkanischen un asiatischen Ländern Ge-
werkschaften bestehen, deren Mitglieder Zzu allergrößten eil gottesgläu-
bige Nichtehristen sSinN  d aber mangels eLlNeTr CISCHCH Sozjallehre sich auf
die christliche (sprich: katholische) Soziallehre stUutLzen un dem 1BCG
(Internationaler Bund Christhieher Gewerkschaften) angeschlossen sind. Da{iß

Wenn darum S1iNS, den katholischen Mitgliedern neutraler Gewerkschaften ı Eng-land der USA das katholische Rückgrat stärken, hat [anl nıemals den Versuch g_macht, S16 katholischen Arbeitervereinen sammeln, sondern andere Wege eingeschla-
SCH, ber deren Erfolg hier nıcht urteilen ist.

A  A Italienisch: ;‚,A4SSOC12Z10N1 professionale movımentı sindacali dı ıISPITaZiONE eristiana*®*®
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ius XIL diese Gewerkschaften dachte,als VO  S „„‚sindacati di 1SD1ITA-
christiana®® sprach, steht außer Zweifel. Sicher 11 auch Materel

Magistra S16 einbeziehen und vermeidetdeshalb die Bez‚eichnuné „Christ-
lich®* als eNg Sehr wahrscheinlich spielt auchdie Rücksicht mıt, dals i
talien diejenige Gewerkschafit, die als die ‚„Christliche®‘ bezeichnen WUT-

den (GISL), nıicht dem 1BCG, sondern dem IBFG (Internationaler Bund
Freier Gewerkschaften) angeschlossen ist Nicht SallZ VO  — der and WOC1 -

SC ist endlich die Möglichkeit, auch angelsächsische Gewerkschaften den
‚VoNn christlichem Gedankengut beseelten zählen, deren humanitäres
KEthos zweitellos sehr V1eE.  ] mehr bewufßst christliches Erbe enthält als 1es bel
uUNserer hiesigen ‚„„‚drıtten”” humanıtären) Konfession der Fall 1sST Kon-
SICSSC amerikanischer Gewerkschaften werden mıiıt teierlichen Gottesdien-
sten (auf katholischer Seite nıcht selten mıiıt Pontitfikalamt un Bischofs-
predigt) eröffnet, WIC feierlichen Staatsakten der USA selbstver-
ständlich das Gebet (nıcht WIC bei den wahlweise Gebet oder Medi-
tatıon!) gehört. Vielleicht annan CNH; welche Gewerkschaften ı
Zaitt. 100 als ‚, VOM christlichem Gedankengut beseelt“®® angesprochen sıind
bestimmt sich nıcht ach dem Namen, den eliINe Gewerkschaft führt, S(I1-

dern bestimmt jede Gewerkschaft selbst durch ihre Gesinnung un: ihr Ver-
halten. Diesen ‚, VoN christlichem Gedankengut beseelten“‘ (Gewerkschaf-
tien wendet derPapst SC1IMN „Gedenken und väterliches: Wohlwollen®® un
weıst „anerkennend darauf hin, WI1E verdienstlich (ihre) Arbeit ist‘®
Dann Tolgt für viele überraschend dıe Wendung, der Papst wolle ‚„miıt
dieser väterlichen Anerkennung .. „auch ıJENC geliebten Söhne auszeichnen,
die VO  — christlichen Grundsätzen durchdrungen ausgezeichnete Arbeit
anderen Berufsorganisationen und Gewerkschaften Jleisten, die sich VO

natürlichen Sittengesetz leiten Jlassen un die relig1ös--sittliche Freiheit ihrer
Mitglieder achten‘“‘

Neben den ‚, VOI christlichem Gedankengut beseelten“‘® Gewerkschaften
(100 stehen alsO andere, ‚„die S1C  h< natürlichen Sittengesetz leiten las-
SCH un die relig1ös--sittliche Freiheit ihrer Mitglieder achten‘“‘ Wäh-
rend ersten HFall die Gewerkschaften selbst gelobt werden, kommt das
Lob zweıten Wall den ; VOIL christlichen Grundsätzen durchdrungenen“
geliebten Söhnen /Ä 1e@ 1 diesen Gewerkschaften gute Arbeit eisten. Die
Mitgliedschaft Gewerkschaften, die das natürliche Sittengesetz hoch-
halten un das (Gewissen ihrer (katholischen) Mitglieder nichtvergewaltı-
SCH, ıst damit ohne esondere Bedingungen WIC T die gleichzeitige
Mitgliedschaft katholisechen Standesverein gebunden SC rundweg
Treigestellt

Von Sınguları quadam 1912 (tolerarı posse) über OQOuadragesimo MNO 1931 (Episco-
est approbare) Bezug aut interkonfessionell-christliche Gewerkschaften bis /AÄ

Mater el Magistra 1961 (qua |SC eadem | laude COS et1iam OCrNare volumus) bezug auf
neutrale Gewerkschaften ist gew1ß C111 weıter Weg; Fragen diszıplinärer Art und der
Opportunität ıst die Kırche anpassungsfähig, räg dem Wandel der Verhältnisse ech-
NUNgS, lernt uchAUS den gemachten Erfahrungen.
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Zu er ı1 der Bundesrepublik die Gemüter bewegenden Frage,ob Katho-
liken besser daran tun, sich den Christlichen Gewerkschaften anzuschließen
oder DGB-Gewerkschaften anzugehören (die DA!  > bleibt meiıst außer die-
SC Streit), äußert sich die Knzyklika selbstverständlich nicht. Grundsätz-
lich hält S1IC das offen, W as WIL die „Doppelgleisigkeit“ NENNEN der Katho-
lik hat die Wahlmöglichkeit zwischen christlich inspırıerten Gewerk-
schaft un solchen, die auf dem Boden der sıttlichen Ordnung steht
un ihm nichts zumutet wodurch SCINET Gewissensüberzeugung zuwıder-
handeln würde die gekennzeichneten Voraussetzungen der „Doppel-
seitigkeıt” be1 uns vorliegen, Ist Tatfrage Die Meinungen-darüber ocehen
bekanntlich weIlit auseinander. och verwickelter wird die Meinungsver-
schiedenheit, wWwWenNnn och C116 Auslegungsirage hineingetragen wird: ist der
päpstlichen Wendung „SIC  Nn VO natürlichen Sittengesetz leiten lassen®® da-
mı11 Genüge getan,; da C116 Gewerkschaft grundsätzlich die sıttlichen Werte
und bindungen bejaht oder gehört dazıu, da{fß S16 allen Stücken das Sitten-
gesetz richtig versteht un anwendet ıhm niemals zuwiderhandelt?
Im Grund die gleiche Frage WI1C diese, ob der Katholik politischen Par-
Tel angehören oder S16 untferstutzen darf die beispilelsweise hinsichtlich der
Khegesetzgebung (Ehescheidung), der Schule, der Kigentums- oder der Wett-
bewerbspolitik einzelnen Punkten andere Meinungen und Ziele veri{irı
qals uUNSeTer Anwendung der sıttlichen Grundsätze ayt die speziellen und
konkreten Sachverhalte entspricht. In Fragen dieser Art ist bestimmt auch
grundsätzlich die letzte Klarheit och nıcht erzielt. Die Enzyklika hat dafür
die bündige Auskunft: „Wenn solchen Angelegenheit die kırch-
liıche Hierarchie mıiıt Weıisung oder Vorschrift eingreifen sollte, ILL1LUSSEN sich
die Katholiken selbstverständlich unverzüglich ach solchen KEntschei-
dung richten“‘ (259 VWelche Voraussetzungen erfüllt SC11H MLUSSECH, damıiıt
die kirchliche Hierarchie sıch sichere Urteil ber Gut oder Böse, Recht
oder Unrecht bıilden kann, das hinreichend tragfähig ıst E11N®6 tür die
Gläubigen verbindliche „ Weisung oder Vorschrift“ darauftf gründen ZU kön-
NCNH, diese ebenso verantwortungsschwere WIe6 sachlich schwierige Frage g_
hört nıcht ZU 'Thema der Knzyklika Was uUuNsSeTe Streitirage Kıinheits-
gewerkschaft oder Richtungsgewerkschaften angeht hat der Hl Stuhl abso-
ute un die kirchliche Hierarchie 1 der Bundesrepublik sehr vorsichtige
Zurückhaltung gewahrt® Gewerkschaften, die aut katholische Mitglie-
der VWert legen, 155enN ach Mater et Magistra SENAU, W as S1C iun haben

MITBESTIMMUNGSRECHT
Die Frage:des Mitbestimmungsrechts ist 611e spezifisch deutsche An-

gelegenheit, da{fß unmittelbar f ihr RN der Enzyklika nichts entnehmen
ist Als der Bochumer Katholikentag 1949 die Frage der Mitbestimmung

6 Die ansonsten autoriıtatıyem Eıngreifen abholde evangelische Kırche ist über-
Taschenderweise zügunsten der Einheitsgewerkschaft vorgeprellt.
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aufgr {it, WAar Mitbestimm ıng C1 ht ager Begriff der
heutige Sprachgebrauch: unier Mitbestimmung un Mitbestimmungsrecht
das versteht w as Mitbestimmungsgesetz Kohle Eisen nebst Krgänzungs-
geseizen Betriebsverfassungsgesetz institutionalisiert worden 1st
Ktwas Vergleichbares gibt außerhalb der Bundesrepublik nicht Wenn
also die Knzyklika Abschnitt ber „Verantwortliche Mitarbeit der Ar-
beiter Mittel- un Großbetrieben“‘ hat 1—906), wenn S16 „aktive eil-
nahme der Arbeiter Leben des S1C beschäftigenden Unternehmens for-
deri (91) un verlangt, ‚„bei der Krledigung der Angelegenheiten un eım
Ausbau des Unternehmens soll (t)e auch die Stimme des Arbeiters gehört nd

Mitverantwortung angesprochen werden‘“‘ (92)); dürfen WIrTr darin
keine unmittelbare Stellungnahme uUunNnseren Mitbestimmungskontroversen
tinden wollen. Diesen Texten geht CS, WIC die welleren Ausführungen och
deutlicher erkennen Jassen, die menschlichen Verhältnisse Betrieb
(„Betriebsklima‘®“) Begritfe wWIe personelle, soziale un wirtschaftliche Mit-
bestimmung dartf INa  — nıcht hineinlesen ‘ Bemerkenswert ist jedoch dafß
sıch der Papst 01 auf Vorgänger, namentlich auf 1US XII be-
ruft Erinnert 19858  — siıch daran, dafß CINLISC Äußerungen ius ALL., insbeson-
ere VO Mai 1949 un: Juni 1950 (Utz Groner Nr. 3349 un
die zweitellos anf die Mitbestimmungsbestrebungen der Bundesrepublik
abzielten, ZUFC Vorsicht mahnten un VO  — CINMISCH als Ablehnung der
wirtschaftlichen Mitbestimmung ausgelegt wurden, S! ist 6S immerhın he-
merkenswert da{fß 1er Ur ZU Mitbestimmung posıtıve AÄußerung
SCZOSCH wird WIC auch dafß CINISC Wendungen deutlich das Schreiben
des Staatssekretär Stellvertreters ontini die Soziale Woche Turin
(Utz Groner Nr anklingen, dessen der Mitbestimmung freundlicher
Ton angeblich nıcht voll den Intentionen 1US DeHR entsprochen hätte Hıer-
ach wiıird Ial INUSSeEeIN: die Diskussion untier Katholiken ber das
Mitbestimmungsrecht falls S1C jemals nıcht frei SCWESCH SC1LH ollte, ist
ach der KEnzyklıka völlig frei. Die Warnung Pius X4 VOLr bestimmten, VOoO  >

ıhm anvısıerten Mißgriffen hat ach WIC VOLr iıhr volles Gewicht Ab-
Jehnung Z WEICT Begründungen, die der 'Tat nicht schlüssig sınd besteht
ach WI1Ie Vor vollem Recht das, w as WITr untfer wirtschaftlicher Mit-
bestimmung verstehen un verbessert EeE1INe UnternehmensverfTfassung über-
tTführen wollen, eiNe gute Sache un praktikabel ist ob sich echte wirtschaft-
Lliche Mitbestimmung das Lohnarbeitsverhältnis einbauen oder doch ihm
aufstocken 1äßt oder ob SIC ber das Lohnarbeitsverhältnis hinausführt un
C1iN gesellschaftsrechtliches Verhältnis impliziert ob der Gesetzgeber AUSs

Gründen des öffentlichen Wohls den (Mammut- rof3- oder auch Mittel

Es WIT:  d gut SCIN, den lateinischen Wortlaut VOr Aug_qn haben. ‚„„Opıfices mer1to
eXxpetere, ut 111 partem vocentur vitae socjetatis procreandıs bonis, Cul addieti sınt el
qua SA ponant operam‘”” (91) ‚‚Activae partes attrıbuendae ı negoti1s societatis, <  ul
avant operam”° (ibıdem). ‚„„Quo fıt ut, ad negotıa expedienda societatısque iINCTEN1€I-
u  =] quod attınet, pportiune admodum audiantur opıfıcum optata nadvoce-
tur opera®” (92)
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ternehm ırts aftl Mi bes 190008  un h aufzwinge
oder D1UFr der Arbeitnehmer die Gewährung wirtschaftlicher Mitbestimmu‘rlg CR
ZUFE Bedingung machen kann, Vo  a! der es abhängig macht, ob sich als
freier Mensch ZU  _ Arbeit ıhm remden Produktionsmitteln ZUC Ver-
Tügung stellt, all diese Fragen sind durch die Knzyklika offengelassen un
stehen ZUr freien, selbstverständlich gewissenhaften un sachverständigen

-  x  nDiskussion. Der Ton VO  — Mater et Magistra ist unverkennbar mitbestim-
mungsfreundlich; Ina. sollte sich aber hüten, dem Wortlaut der Knzyklika
mehr abzupressen, alg uUunNgeZWUNSECH hergibt.

BERUFSSTÄNDISCHE RDNUNG
Wie aber steht S16 ZU  - „‚Berufsständischen Ordnung“‘? Welche Stellung

dıe [A)11° Enzyklika azu einnehmen werde, wurde offenbar VO vielen mıiıt
brennender Spannung erwartet; W al die erste Frage, die S1C, aum da{fß
S16 erschienen Wal, herangetragen wurde. Sie beantworten ist allerdings
insofern milich, als die Fragesteller (und och mehr diejenigen, die hbe- M7  aM  fereıits sehr bestimmte Antworten gegeben haben) recht verschiedene, ZUIL
'Teil abstruse Dinge unfier Berufsständischer Ordnung verstehen. DieMehr-
zahl derer, die trıumphierend verkündeten, Mater et Magistra habe die Be-
rufsständische Ordnung ber Bord geworfen, seheinen sich darunter e1NE

zünftlerisch dirigistische, speziell wettbewerbsfeindliche Zwangsorganisa-
L10N der Wirtschaft vorzustellen 8 Eıne solche Milgeburt wird allerdings
Mater el M agıstra nicht angePrıesen. Insofern haben diese Leute recht iıhr
Irrtum besteht darın, da{iß S1L1C der katholischen Soziallehre und spezıiell der
Sozialenzyklika 1USs XI e1iINe solche Ungereimtheit zuschreiben.

Dem unbefangenen Lieser annn aber nıicht entgehen während Mit-
telpunkt VOoO Quadragesimo ANTNLO Cc1iNn gesellschaftliches Ordnungsbild stand
auft das alles Voraufgehende hingeordnet ıST un VO  —; dem AaUs alles ach-
Tolgende beurteilt wird, ist davon ı Mater et Magistra jedenfalls auf den
ersten Blick un be1l flüchtiger Durchsicht nıchts entdecken. Selbst da,

die „wesentlichen Hauptgedanken” VO Quadragesimo (mno

gefaßt werden, findet sich 1Ur schattenhaft angedeutet: ‚„Ausbau er

innerstaatlichen un internationalen KRechtsordnung miıt Gerüst fester
Kinrichtungen, öffentlicher un freier“® (40) ; darın mu{ I{11Lall ohl den
„SOcletatıs ordo instaurandus®® (Quadragesimo ANnNNnNO IL D, ZittD WI1C-

dererkennen.
In der dieser Zusammenfassung voraufgehenden ausführlicheren Bericht-

erstattung ber den Inhalt VO  am Quadragesimo annn lesen WITr jedoch och
eLWASs mehr, nämlich 1USs XI verlange ‚„zunächst die Wiederherstellung der
gesellschaftlichen Ordnung durch auf den wirtschaftlichen un beruflichen

Röpke hat der Enzyklika B ME} Pln  Quadragesimo  E Z einmal bescheinigt, Ma  — erkenne
ihr 95  1€ Hand des kundigen Nationalökonomen‘‘® Wenn das zutrifft, dann sollte ma  —_ nicht
offenbare Widersprüche un nationalökonomische Torheiten S1C hineininterpretieren.
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von Nell-Breunıng

fiaufi .béQ‘(')'gqne Sozialgebilde eigenen Rechts, die keine Staatsschöp füngéxi
seIn dürten‘‘?. Und als seine eigene Überzeugung spricht Johannes X XIIT
aUS, es se1l „notWendig, daß die leistungsgemeinschaftlichen Gebilde sowie
die vielfachen Unternehmungen, . in denen der Vergesellschaftungsprozeß
sich Vorzugsweise abspielt, sich wirklich kraft eigenen Rechts entwickeln
können‘“10, Da ler der zentrale Gedanke VON Quadragesimo qhno wigderaufgegriffen ist, liegt auf der and

1US XLl gebraucht IN OQuadragesimo annn für die Von ihm gemeılınten
Sozialgebilde überwiegend die Bezeichnung „ordines““ (in der deutschen
Übersetzung mıt ‚Stände“‘ wiedergegeben), daneben auch „collegia seu 061‘-
pora”” (in der deutschen Übersetzung „Berufsstände oder berufsständische
Körperschaften‘). Diese Bezeichnung ist Aa U Quadragesimo ın Mater
el Magiıstra Zitt übernommen; damıt ist klar, was gemeint 1STSEE.

Mit besonderem Nachdruck betont Johannes XXILL. dıe in Quadrageéimo
anno mıt „1Iura proprıi0 utentia®® ausgedrückte Autonomie dieser Gebilde,
diese wird sowohl In Zuit (,,SuL sınt iuris‘“ qals auch in Zift O („,SU1S legi-
bus reıpsa regantur‘”) eingeschärft. Daß es VO diesen autonomen Gebilden
ausdrücklich heißt, sı1e dürften „keine Staatsschöpfungen“ sein (37); stellt
och einmal den unüberbrückbaren Gegensatz klar, 1381 dem diese freiheit-
lıche Ordnung ZU taschistischen un jedem anderen Zwangssystem steht,
und räumt damıiıt den etzten wenn überhaupt och möglichen Zweifel
AaUS, dafß 1US8S XI mıt seiner Beschreibung des faschistischen Korporativ-
staates (Quadragesimo AaNnTLO nıcht das Musterbild dessen zeigen
wollte, W as ihm vorschwebte, sondern das abschreckende Gegenbild.

Diese freiheitliche Ordnung, W1e Quadragesimo (INTNO sıe zeichnen —

suchte un Von der s1e sich die. Überwindung der kapıtalistischen ‚WEe1-
Klassen-Gesellschaft versprach, annn sich selbstverständlich nıcht 1n einer
blofien Wirtschaftsverfassung oder Gestaltung der \Virtschaftégesellschaft
erschöpfen, sondern annn nur als eine Ordnung der Gesamtgesellschaft VOeI' -

standen werden. Die Erfahrung hat gelehrt, da{fß dies, obwohl mıt dürren
orten gesagt*?, dennoch 1ın Quadragesimo ANTNLO nıicht augenfällig
plakatiert Wal‘; der grölßte eıl der Iuıteratur ber die ‚„‚Berufsständische
Ordnung‘‘, nıcht 1ULX der gegnerischen, sondern auch der für sS1e eintreten-
den, versteht unter ıhr nıchts anderes als eine korporativ organiısıerte Wiırt-

2Ut prımum D humanus Convıectus ordiınatım restituatur, societatibus minoribus
a d res OeconOmiıcas el ad professiones pertinentibus constıtut
per10 S11!  S 98078! InıunXxeriıt, sed sul sınt Lurıs®“® 30) 1S, quas rqsppblica pro’ im-

‚„Necessarıum arbıtramur, ut collegıa SCWU COrDPOTa Ceieraqu ul licia incepta,
quibus potissımum socıialıum ratiıonum incrementa : constent, SU1S legibus reapse reSsah-
tur'  66 (05) ‚„„‚Unternehmungen‘”” In der deutschen Übersetzung muß INa  > demnach VOL-
stehen im Sınne VO  —_ ‚„alles, w as unternommen wird®®,

Wenn daher die deutsche Übersetzung der neuen Enzyklıka bereıts die erste, In
Rom gefertigte und VO  ; der Vatıkanıschen Druckereı herausgebrachte den (angeblıch
von Mr in den Sprachgebrauch eingeführten) Ausdruck. ‚„leistungsgemeinschaftliche Ge-

an

bilde®® gebraucht, trıfft das I  u das, W as gemeint ıst; diese Übersetzung ist absolut
origınaltreu.

‚‚Ars professio SIVe oeconomıiıca est sive alterıus ,;Zugehörigkeit ZU

gleichen Beruft gleichviel ob wirtsqhaftlicher der auß‘quittsbhaft'licher Art‘“ 55)
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schaft. Obwohl MateretMagistra i dieserHinsicht ochwenıger deutlich
ist als Quadragesimo OTL}  2 ann aum e1inNn Zweitel bestehen, da e1INe

Verengung auf den Raum der Wirtschaft fernliegt. Wenn IC VoOIl „auf den
wirtschaftlichen und beruflichen Raum bezogenen Sozialgebilden“‘ („SOCLE-
ates 1NOTres ad resSs CC  Ca et ad professiones pertinentes”; 574 spricht,

wird INa daher den ‚„Wirtschaftlichen“‘ un:! den „„beruflichen”®‘ Raum als
ZzW E1 verschiedene Räume, den berutflichen also qals den außerwirtschaft-
lichen verstehen haben 13. In jedem WFall aber umfassen 1e I1 Zatt
erwähnten „vielfältigen Unternehmungen“ (nach dem lateinischen ext
„multiplicıa incepta‘” 16 alles, W as unternommen oder die Wege S6-
leitet wird), ‚„der Vergesellschaftungsprozeß sıich ; abspielt””, den
gesamten gesellschaftlichen Raum . Man lese nach, WIC Johannes
Ziff. dAiesen Proze{fß8 der sich verdichtenden gesellschaftlichen Vertflech-
tung‘schildert, sıch überzeugen, da nicht den Bereich derWirt-
schaft allein, sondern alle gesellschaftlichen. Lebensbereiche, alle Kultur-
sachbereiche insgesamt umgreift.

Ungeachtet der Übereinstimmung ı bezug au Freiheitlichkeit und G
samtgesellschaftlichen Umfang der erstrebenden Ordnung bleibt die Frage
offen, ob nıcht der Umstand, da{fß die eue Knzyklika doch wohl nıcht
Tällig en Quadragesimo anio VOTrZUSSWCISE gebrauchten Ausdruck
„ordines nicht verwendet Wandel der Auffassung andeutet
Vielleicht och gewichtiger ist daß auch die Quadragesimo annn ZWar

DU beiläufige, aber doch ohl nicht unwichtige Wendung, ‚„diese autonomen
Körperschaften (würden), ohne Wesensbestandsstücke der bürgerlichen (G6-
sellschaft SCHH, doch SCIH (sic!) als ihre naturgemälße Ausstattung be-
zeichnet‘* 14, Mater el Magistra nıicht wiederkehrt weder woörtlich och
der Sache ach. In der 'Lat ann INa  = die Meinung hören, 1er SC1 C111 WCILN
auch vielleicht Nur feiner Unterschied erkennen. OQuadragesimo (MMNO V  —_

rate dieser Stelle Spuren deutsch-rechtlichen Denkens, dem die für das
römische Rechtsdenken begritfflich scharte Unterscheidung von 1US publi-
Cu nd: i1US privatum fremd SCL, das vielmehr beide mıt fLießender Grenze
ineinander übergehen lasse. Diese deutsch-rechtliche Denkweise habe die
VoON der katholischen Sozialtradition ı deutschen Sprachraum entwickelte
Auffassung der Berufsständischen Ordnung entscheidend geprägt. Wenn 65

zutri1ft, daß 1er deutsche Sozialtradition auft die Enzyklika Quadragesimo
MMNNO „abgefärbt“ und ihr Kolorit beeinflußt hat (von französischer Seite
wurde alsbald ach ihrem Erscheinen der Mangel „esprıit latın“® bitter be-
klagt), annn hätte Mater et Magistra 1l1ler Ee1N6 leichte Korrektur angebracht

An dieser Stelle ist die deutsche Übersetzung nıcht S  NZ glücklıch. Der ateinısche
ext hebt die ‚CCS o0economıcae”und die ‚‚professiones“‘ durch das wiederhaolte „ad“
deutlich gegeneinander a b und verbietet damıt, das S16 verbindende „ et;“ gleichbedeu-
tend mıft „„seu““ lesen. Um 19%  u SCHLIL, hätte dıe deutsche Übersetzung schreiben 111 US-—=
101 ‚„„auf den wirtschaftlichen und auf den berutliıchen Raum bezogene Sozilalgebilde®”,

‚adeo, ut haeec consortia 1Ure€ PTFODI10 utentia multıs, I11LLUS essent1alıa societatı
C1Y1l1, at saltem naturalıa diei cCONsSueverınt“‘® 55)
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vielleich auch ank ın die Iro acheSC SI
setzt.

Das sind Feinheıiten, ber die verschiedene Meinungen möglichsind. Un-
verkennbar un: unbestreitbar aber steht tür Mater el Magistra der ,350C16E-
tatıs ordoinstaurandus®*® den Quadragesimo annn S11.5, durchaus nicht

Mittelpunkt oder ı Brennpunkt des Interesses. Gleichviel, ob INnan das
mıiıft Krleichterung begrüßt oder mıt Bedauern ZUrC Kenntnis nımmt ber die
Tatsache sind eiıne Worte ZU verlieren. Die voreilige Deutung, handle
sich CIM stillschweigendes Begräbnis der Berufsständischen Ordnung, hat
sıch bei SCHAUCLECHN Zusehen als unzutreffend Cr WICSCH , Mater et Magistra
schweigt nıcht davon, sondern berichtet darüber (Ziff. 307) und macht sich
das W esentliche, WeNll auch 1Ur Vorübergehen, ZUu €19CN (Ziff. 095) Daß
die NEUC Enzyklika auszudrücken Aufhebens [(0)8!1

emnm macht, wWäa:  N das Kernstück der inr voraufgehenden Sozialenzyklika hil-
det, der S16 ‚„Klarstellungen un Weiterführungen“” geben will, daf
Iina  s fast mıt der Lupesuchen muß, darın finden, darf gewiß ınıcht
leichtS36werden undverlangt C111C Krklärung. Man annn S16 Z W ©1-

Tacher orm geben; sachlich kommt CS auf das gleiche hinaus. Man ann
CH; die T’hematık der Enzyklika ist C11NC andere als diejenige VO  am

Quadragesimo ATL.  > während diese dem derzeitigen ordnungswidrigen FAn
stand der Gesellschaft das überzeiıtliche Bild gesunder Gesellschaftsordnung
gegenüberstellen ll geht Mater el Magistra darum, die „Jüngsten Kınt-
wicklungen des gesellschaftlichen Lebens den Grift bekommen und
aul diese Einfludß nehmen 15. Mater el Magistra 1ä183t sich der (Z6:
danke auch ausdrücken 11 nicht prinzipiell un: doktrinär, sondern prak-
tisch konkret un aktuell SC111. Daher die Fülle VOoO  —; unmittelbar realisier-
baren Ma{fsnahmen, dıe vielfacher Abstufung angeregl, emp{ohlen, mehr
der minder dringend gefordert werden; daher die strenge Konzentration
auf Nahziele, die ainsichtlich des Fernziels nıichts verbaut, nichtspreisgibt,

; ja SOSAar, wenn auch NUr für kurzen Augenblick, ‚vn anvıslert jedoch
darauf verzichtet ach Frucht Zl greifen, die och nıcht Reichweite
gekommen 1st

So SaNz eindeut1ıg nach der lateinıschen Überschrilft. Die ıtalıenıische Überschrift
Spricht überhaupt 1Ur VOoNLn den ‚recen(Tı SV1iluppiı della questione socijale nella luce della
Dottrina Cristiana®‘® ; darın ist 1Iso ausschließlich VOIN den Wandlungen ı Fragestand dCıe
Rede! Erinnert INa  b sıch daran, dafß der S1C allein verbindliche lateinische
ext durch Übersetzung der italieniıschen Vorlage entstanden ıst, erkennt INa  — sofort,
dafß das Partizıipium ‚componendis‘ VO Latınisten eingefügt 1st, weil die Jlateinische
Sprache nicht gestattel, WEel Hauptwörter bloß durch 11© Präposıtion verbinden.
Dieses 1Ur us sprachlıchen Gründen eingefügte Partizipium hat Veranlassung gegeben,

der ersten (vatikanıschen) deutschen Übersetzung  K e D E Von ‚„„Ordnung des gesellschaft-
lichen Lebens . Sınne der christlıchen Gebote®® r} der zweıten (Herderschen) von

„Gestaltung Lichte der christlichen Lehre®* sprechen. Damit ist 1: die Überschrift
etwashineingetragen, ursprünglıch nıcht gedacht »WAar.
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